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Erstes  Kapitel 

Einleitung und Problemstellung 

I . Straßenverkehrslärmimmissionen, 
Lärmschutz und Entschädigung 

Parallel zu einer stetigen Steigerung des Verkehrsaufkommens auf bun-
desdeutschen Straßen nahmen in den vergangenen Jahren auch die Ver-
kehrslärmimmissionen unaufhaltsam zu. Als Indikator für diese Entwick-
lung können nicht nur die Kraftfahrzeugzulassungszahlen  angesehen wer-
den - am 1. 8. 1968 belief sich die Zahl der Fahrzeuge in der Bundesrepublik 
Deutschland auf 14 336 700 Einheiten, 15 Jahre später, Mitte 1983, hatte 
sich der Fahrzeugbestand mit 29 122 300 Einheiten mehr als verdoppelt1 -
sondern auch demoskopische Studien, die die Ermittlung der Verkehrslärm-
belästigung der Bevölkerung zum Ziel haben. So fühlten sich 1960 nur 8% 
der Befragten im Wohnbereich stark lärmbelästigt, als zentrale Geräusch-
quelle wurde in etwa 60% aller Fälle Straßenverkehrslärm angegeben2.1969 
waren es bereits 11%, 1976 ermittelte das Umweltbundesamt, daß sich die 
Belästigungsrate durch Verkehrslärm in Wohngebieten auf 28% erhöht 
hatte3. Die jüngsten Zahlen wurden im November 1984 durch den ADAC 
veröffentlicht,  danach fühlen sich mittlerweile über 40 % der Bevölkerung in 
ihrem Wohnbereich durch Verkehrslärmimmissionen dauernd oder stark 
belästigt4. Bemerkenswert ist auch die Statistik des Petitionsausschusses 
des Landtags von Nordrhein-Westfalen.  Von 948 Bittschriften, die dem 
Petitionsausschuß zum Thema Umweltschutz 1983/84 vorgelegt wurden, 
betrafen 215 Gesuche Beeinträchtigungen durch Straßenverkehrslärmim-
missionen im Wohnbereich5. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Folgen 
der ausgeprägten Mobilität und technischen Dynamik unserer heutigen 
Gesellschaft. Sie sind Ausdruck gestiegener Lärmimmissionsbeeinträchti-
gungen, aber auch zunehmender Intoleranz der Bevölkerung gegenüber den 
Folgeerscheinungen dieses technischen und sozialen Fortschritts. 

1 Städtetag, Statistisches Jahrbuch 1969, S. 109; Statistisches Bundesamt, Statisti-
sches Jahrbuch 1984, S. 293. 

2 Kirschhofer,  KdL 1970, 91 (91). 
3 Stenogr. Protokoll der 39. Sitzung des BT VerkehrsA vom 8. 11. 1978, Frage A 3, 

S. 31. 
4 Gobiirsch, Motorwelt, Heft 11/1984, 19 (19). 
5 Associated Press Meldung vom 6. 11. 1984. 

2 Härtung 
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Die bis Mitte der sechziger Jahre vorherrschende und insbesondere von 
der Rechtsprechung geförderte  Bereitschaft,  Verkehrslärmimmissionen als 
notwendige Folge der infrastrukturellen  und damit auch gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung hinzunehmen, änderte sich im Zuge wachsender „Ver-
lärmung" der Städte und zunehmend sensibilisierten Umweltbewußtseins. 
Die Ursachen für diese Entwicklung waren vielfältiger Natur, ständig 
wachsendes Verkehrsaufkommen im Bereich vorhandener Straßen6, über-
proportionaler Anstieg des Schwerlastverkehrs 7, extensiver Ausbau der 
Ortsdurchfahrten  von Fernstraßen unter Mißachtung von aktivem8 und pas-
sivem9 Schallschutz, aber auch zunehmendes Wissen der Verkehrslärm-
immissionsbetroffenen  um die Vermeidbarkeit dieser Beeinträchtigungen 
sowie die geänderte Erwartungshaltung der Bevölkerung im Hinblick auf 
die Beschaffenheit  der Umwelt, die bereits das unmittelbare Grundeigen-
tums· bzw. Wohnungsumfeld erfaßte. 

Ihren Niederschlag fand diese „ökologische Wende" schließlich im 
BImSchG von 1974, das als Wertentscheidung für eine gesunde, von schädli-
chen Einwirkungen möglichst frei  zu haltende Umwelt zu verstehen ist. Mit 
den verkehrslärmspezifischen  Vorschriften  dieses Gesetzes wurde erstmals 
der Versuch unternommen, ein ineinander verzahntes Regelungswerk zum 
Schutz der Straßenanlieger vor Verkehrslärmimmissionen zu schaffen,  das 
nicht nur das Fahrzeug und dessen Betrieb im Straßenverkehr 10, sondern 
insbesondere Planung und Bau neuer oder wesentlich zu ändernder Ver-
kehrsanlagen vom Planungsgrundsatz bis hin zum passiven Schallschutz in 
Form einer zweckgebundenen Enteignungsentschädigung erfaßte. Aller-
dings gelang es bisher weder, diese Vorschriften  in ihrer Gesamtheit voll-
zugsfähig zu machen, noch sie durch ein eigenständiges Verkehrslärm-
schutzgesetz zu ersetzen. Dennoch müssen die verkehrslärmspezifischen 
Normen des BImSchG aus heutiger Sicht als wichtiger Impuls für einen 

6 Siehe Anm. 1. 
7 Der Bestand an Lastkraftwagen und Zugmaschinen steigerte sich von 1390 000 

Einheiten im Jahre 1959 auf 2 260 000 Fahrzeuge im Jahre 1968. 1979 belief sich der 
Bestand auf 3 540 000 Einheiten. Lastkraftwagen und Zugmaschinen müssen als die 
Hauptlärmverursacher  bezeichnet werden, sie erzeugen Lärmspitzenpegel, die vom 
Betroffenen  mehr als doppelt so laut empfunden werden wie normaler PKW-Lärm, 
vgl. Cramer / Soell / Lamarque-Cramer, S. 16. 

8 Im wesentlichen schonende Trassenführung  oder bauliche Maßnahmen am Ver-
kehrsweg. 

9 D.h. Schallschutzmaßnahmen an dem betroffenen  Gebäude, meist in Form von 
Lärmschutzfenstern,  im weitesten Sinne aber auch Entschädigungsleistungen, unab-
hängig davon, ob sie zweckgebunden für Lärmschutzmaßnahmen oder zur freien 
Disposition gewährt werden. 

1 0 Gemäß § 38 BImSchG. Von der Möglichkeit, nach Satz 3 eine Rechtsverordnung 
zu erlassen, die entsprechende Emissionswerte enthält, wurde bisher abgesehen. Im 
wesentlichen wird dieser Bereich durch das Straßenverkehrsrecht  erfaßt.  Mit Zulas-
sungsvorschriften  und Regelungen für das Fahrverhalten, aber auch durch normative 
Grundlagen für verkehrslenkende und verkehrsordnende Maßnahmen soll ein Lärm-
schutz sichergestellt werden. 
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umfassenden Verkehrslärmschutz verstanden werden. Hier manifestierte 
sich erstmals die Erkenntnis, daß sich der Schutz der Straßenanlieger vor 
Verkehrslärmbeeinträchtigungen nicht nur im Grundsatz des „Dulde und 
Liquidiere" erschöpfen kann, sondern durch Schutzvorkehrungen auch tat-
sächlich sicherzustellen ist. 

Diesem Ansatzpunkt konnte sich auch die Verkehrslärmentschädigungs-
rechtsprechung des BGH nicht verschließen. Unter dem Einfluß der Wert-
entscheidung des BImSchG für die Schaffung  gesunder Wohnverhältnisse 
im Einwirkungsbereich von Infrastrukturanlagen  wandelte das Gericht 
seine Rechtsprechung in Anlehnung an § 42 I, I I BImSchG nicht nur hin-
sichtlich der Art und Weise der Entschädigungsleistung, indem es eine der 
bisherigen Verkehrslärmimmissionsrechtsprechung  fremde Bemessung der 
Entschädigung nach dem Aufwand der an dem lärmbeeinträchtigten Wohn-
gebäude anzubringenden Schallschutzmaßnahmen unter dem Gesichts-
punkt einer Sicherstellung des Lärmschutzes vornahm. Insbesondere sah 
sich der BGH dazu veranlaßt, die Grenze zwischen entschädigungsfreien 
und entschädigungspflichtigen Verkehrslärmbeeinträchtigungen des zu 
Wohnzwecken genutzten Eigentums deutlich abzusenken. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Rechtsprechung generell die Pflicht der 
Grundstückseigentümer, Verkehrslärmimmissionen entschädigungslos hin-
zunehmen, sehr weit gespannt. Nach der grundlegenden Ansicht des RG 
stellten auch außergewöhnlich starke Verkehrsimmissionen eine entschädi-
gungslos zu duldende Benutzung der Verkehrsanlage dar. In der Praxis 
bedeutete dies eine Doppelbelastung des Straßenanliegers, neben der 
umfassenden Duldungspflicht wurden ihm auch eine an sich gebotene Ent-
schädigung für die Wertminderung bzw. für Schutzvorkehrungen verwei-
gert. Diese Rechtsprechung des RG bestätigte der BGH zunächst. Erste 
Ansätze zu einem Wandel zeigten sich Ende der sechziger Jahre, als der 
BGH dazu überging, bei der Abgrenzung zwischen entschädigungsfreien 
und entschädigungspflichtigen Verkehrslärmimmissionen den Gesichts-
punkt der Gesundheitsbeeinträchtigung zu berücksichtigen. Dennoch blieb 
die Gewährung von Entschädigungsleistungen bis zu den durch die Wert-
entscheidungen des BImSchG geprägten Entscheidungen eine seltene Aus-
nahme. 

Alle Versuche des Gesetzgebers, die Verkehrslärmimmissionsproblematik 
und damit auch die Entschädigungsfrage einer umfassenden normativen 
Regelung zuzuführen, sind über rudimentäre Ansätze nicht hinausgekom-
men. Zu unüberbrückbar scheinen die Gegensätze zwischen fiskal- bzw. 
verkehrspolitischen Interessen und dem wirksamen Schutz der Straßen-
anlieger sei es durch aktive oder passive entschädigungsrechtliche Lärm-
schutzmaßnahmen vor Verkehrslärmimmissionen zu sein. Die Entschädi-
gungsvorschrift  des § 42 BImSchG ist infolge der fehlenden Rechtsverord-

2* 


